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Der Verband führt den Namen „Grundschulverband”. 

Er ist im Vereinsregister eingetragen und hat seinen Sitz in Frankfurt a.M.

1. Zweck des Grundschulverbandes ist es, die pädagogisch begründeten Ansprüche 

der Kinder dieser Schulstufe zu vertreten, die Grundschulpädagogik weiter zu entwi-

ckeln und die Stellung der Grundschule im öffentlichen Bildungswesen zu verbes-

sern. Dazu wird die Reform der Grundschule in Theorie und Praxis gefördert.

Zu diesem Zweck werden vom Grundschulverband eigenständig oder in Verbindung

mit anderen Institutionen, Verbänden oder Einzelpersonen

a) Bemühungen unternommen, um das öffentliche Verständnis und Interesse für die 

pädagogische Bedeutung der Grundschule zu verstärken;

b) die Belange der Grundschule gegenüber den zuständigen Stellen vertreten;

c) wissenschaftliche Tagungen veranstaltet, einschlägige Arbeits- und Forschungser-

gebnisse veröffentlicht sowie Forschungen zu pädagogischen und didaktischen 

Problemen der Grundschule angeregt, gefördert und zugänglich gemacht;

d) bedeutsame Impulse aus der Praxis für die Grundschulreform aufgegriffen, unter-

stützt und dokumentiert;

e) Maßnahmen zur Förderung einer angemessenen Grundschullehrer/innenausbil-

dung und -fortbildung durchgeführt.

2. Der Grundschulverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-

cke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Er

ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine

Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

1. Mitglieder des Grundschulverbandes können natürliche und juristische Personen

sowie Gruppen und Einrichtungen durch schriftliche Beitrittserklärung gegenüber

dem Vorstand des Vereins werden.

2. Die Mitgliedschaft erlischt 

a) bei natürlichen Personen durch Tod, bei anderen Mitgliedern durch Auflösung, 

b) durch schriftlich erklärten Austritt,

c) durch Ausschluss. Dieser kann nur aus wichtigen Gründen durch Beschluss des

Vorstandes erfolgen und ist schriftlich zu begründen.

3. Vereinsausschlüsse und abgelehnte Aufnahmeanträge können von der jeweils nächs-

ten Delegiertenversammlung durch Mehrheitsbeschluss aufgehoben werden, wenn

gegen die Entscheidung des Vorstandes binnen einer Frist von einem Monat schrift-

lich Widerspruch durch das betreffende Mitglied eingelegt wurde.

Restauflagen

§ 1 Name und Sitz

§ 2 Zweck des Vereins

§ 3 Mitgliedschaft

Band 61/62 Frauen machen Schule – 
Probleme von Mädchen und Lehrerinnen in der Grundschule
(2. veränderte und erweiterte Auflage 1996)
Renate Valtin/Ute Warm (Hrsg.), 256 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 1020 · ISBN 978-3-930024-09-4

Band 67/68 Schreiben ist wichtig – 
Grundlagen und Beispiele für kommunikatives Schreiben (lernen)
Renate Valtin/Ute Warm (Hrsg.), 308 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 1027 · ISBN 978-3-930024-14-8

Band 69 Ästhetische Erziehung in der Grundschule – 
Integration der Fächer Kunst/Musik/Sport
Klaus Matthies/Manfred Polzin/Rudolf Schmitt (Hrsg.), 164 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 1028 · ISBN 978-3-930024-15-5

Band 71 Empfehlungen zur Umwelterziehung in der Grundschule
Hermann Schwarz (Hrsg.), 191 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 1030 · ISBN 978-3-930024-17-9

Band 74 „Und im Ausland sind die Deutschen auch Fremde“ –
Interkulturelles Lernen in der Grundschule
(2. veränd. Aufl. 1995)
Gabriele Pommerin (Hrsg.), 215 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 1034 · ISBN 978-3-930024-20-9

Band 87 Leistung der Schule – Leistung der Kinder
Horst Bartnitzky/Rosemarie Portmann, 199 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 1046 · ISBN 978-3-930024-31-5

Sonderband S 43 Schulleiter an Grundschulen – Schulleben und Schulgemeinde. 
Mehr gestalten als verwalten! – Teil 2 (1983)
Karlheinz Burk u.a. (Hrsg.), 111 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 2009 · ISBN 978-3-930024-38-4

Sonderband S 45 Entlastungsstrategien für Schulleiter/innen an Grundschulen.
Mehr gestalten als verwalten! – Teil 3 (1985)
Karlheinz Burk u.a. (Hrsg.), 112 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 2011 · ISBN 978-3-930024-39-1

Sonderband S 52 Die ganze Halbtagsschule. 
Mehr gestalten als verwalten! – Teil 8 (3. erg. Aufl. 2000)
Karlheinz Burk (Hrsg.), 158 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 2021 · ISBN 978-3-930024-46-9

Sonderband S 53 Fremdsprachen und fremde Sprachen in der Grundschule. 
Mehr gestalten als verwalten! - Teil 9 (1992)
Karlheinz Burk (Hrsg.), 156 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 2022 · ISBN 978-3-930024-47-6

Sonderband S 54 Grundschule und Bibliothek – eine vernachlässigte Beziehung? (1991)
Petra Milhoffer (Hrsg.), 208 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 2023 · ISBN 978-3-930024-48-3

Sonderband S 56 Teamarbeit in der Grundschule.  
Mehr gestalten als verwalten! – Teil 11 (1995)
Karlheinz Burk (Hrsg.), 142 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 2029 · ISBN 978-3-930024-57-5

Sonderband S 57 Jahrgangsübergreifendes Lernen in der Grundschule. 
Mehr gestalten als verwalten! – Teil 12
Karlheinz Burk (Hrsg.), 137 S. (D 3,00)
Best.-Nr.: 2030 · ISBN 978-3-930024-60-5

Satzung für den Grundschulverband e.V.

Satzung
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1. Mitglieder der Delegiertenversammlung sind

a) die Delegierten der Landesgruppen,

b) die Mitglieder des Vorstandes,

c) bis zu acht zusätzliche Mitglieder als Fachreferentinnen oder Fachreferenten.

Ihre Amtszeit endet mit der Amtszeit des Vorstandes.

2. Die Delegiertenversammlung ist als oberstes Organ befugt, über alle dem Ver-

einszweck dienenden und der Satzung entsprechenden Fragen zu entscheiden. 

Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Beratung und Verabschiedung von Anträgen in allen dem Vereinszweck die-

nenden Angelegenheiten,

b) Beschlussfassung über Haushaltsplan, Mitgliedsbeiträge, Satzungsänderun-

gen und Einrichtungen von Fachreferaten und Fachausschüssen,

c) Entlastung und Wahl des Vorstandes,

d)Wahl der Fachreferentinnen und Fachreferenten,

e) Wahl von zwei Kassenprüferinnen oder -prüfern,

f ) Verleihung der Ehrenmitgliedschaft,

g) Auflösung des Vereins.

3. Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 

Stimmberechtigten anwesend ist. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stim-

menmehrheit der Anwesenden. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Die als

Fachreferentinnen oder Fachreferenten gewählten zusätzlichen Mitglieder sind

bei Wahlen nicht stimmberechtigt.

Für Satzungsänderungen, die Einrichtung und Auflösung von Fachreferaten ist 

eine Zweidrittelmehrheit und für die Auflösung des Vereins eine Dreiviertel-

mehrheit erforderlich. 

Ist eine Delegiertenversammlung nicht beschlussfähig, so hat der Vorstand 

binnen eines Monats eine zweite Versammlung mit der gleichen Tagesordnung

unter einer Ladungsfrist von zwei Wochen einzuberufen. Diese zweite Ver-

sammlung ist auf jeden Fall beschlussfähig, worauf in der Ladung hinzuweisen

ist.

4. Die Delegiertenversammlung tritt in der Regel zweimal jährlich zusammen und

wird von der/dem geschäftsführenden Vorsitzenden des Grundschulverbandes

geleitet. Der Vorstand lädt hierzu spätestens vier Wochen vorher schriftlich

ein. Die Tagesordnung und die Anträge müssen den Mitgliedern der Delegier-

tenversammlung spätestens zwei Wochen vorher schriftlich zugegangen sein.

Über jede Delegiertenversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das von

einem Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen ist.

Eine außerordentliche Delegiertenversammlung muss einberufen werden

a) auf Beschluss des Vorstandes, 

b) auf Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Delegiertenver-

sammlung.

5. Alle Mitglieder können Anträge an die Delegiertenversammlung stellen. Die

Delegiertenversammlung erlässt im übrigen eine Wahl- und Geschäftsordnung. 

Satzung

§ 7 Delegiertenversammlung

1. Die Mitglieder sind zur Zahlung von Beiträgen an den Verein verpflichtet. Bei-

tragshöhe, Ermäßigungen, Befreiungen und Fälligkeit werden von der Delegier-

tenversammlung beschlossen.

1. Der Grundschulverband gliedert sich in Landesgruppen, die aus den Mitglie-

dern der jeweiligen Bundesländer bestehen.

2. Organe des Grundschulverbandes sind

a) die Delegiertenversammlung

b) der Vorstand.

1. Die Mitglieder eines Bundeslandes bilden die Landesgruppe. Wenn bei einem

Mitglied Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Bundesländern liegen,

bestimmt das Mitglied seine Zugehörigkeit zu einer der  beiden Landesgrup-

pen: Im Ausland wohnende und/oder arbeitende Mitglieder können sich von 

einer Landesgruppe ihrer Wahl aufnehmen lassen.

2. a) Die Landesgruppenversammlung wählt alle vier Jahre den Landesgruppen-

vorstand sowie eine/einen Delegierte/n für die Delegiertenversammlung und

Ersatzdelegierte. Delegierte und Ersatzdelegierte sollen Mitglieder der jewei-

ligen Landesgruppenvorstände sein. Wählbar sind nur natürliche Personen 

als Einzelmitglieder.

b) Der Landesgruppenvorstand entspricht hinsichtlich Anzahl seiner Mitglieder

und Aufgabenbereiche den Beschlüssen der Landesgruppenversammlung.

3. Der Landesgruppenvorstand soll einmal jährlich zu einer Landesgruppenver-

sammlung einladen. Außerdem können Regional-Fachgruppenversammlungen

stattfinden. Aufgaben der Landesgruppenversammlung und des Landesvorstan-

des sind u.a.:

a) die Interessen, Beschlüsse und Aufgaben des Grundschulverbandes nach 

Maßgabe der Satzung auf Landesebene wahrzunehmen;

b) die Verbindung zu den Mitgliedern zu pflegen;

c) die bundesweite Arbeit des Grundschulverbandes anzuregen und zu 

fördern.

4. Der Landesgruppenvorstand erhält für die Arbeit in der Landesgruppe im Rah-

men des Gesamthaushaltes finanzielle Mittel zur eigenen Verfügung. Diese 

Mittel errechnen sich aus einem von der Delegiertenversammlung festzulegen-

den Grundbetrag und einem weiteren Anteil entsprechend der Mitgliederzahl 

der Landesgruppe. Bei besonderen Aktivitäten können gesonderte Zuwendun-

gen gewährt werden.

5. Die Landesgruppen können sich eigene Wahl- und Geschäftsordnungen geben,

die sich an den Ordnungen des Grundschulverbandes orientieren sollen.

§ 4 Beiträge und Spenden

§ 5 Gliederung und Organe

§ 6 Landesgruppen
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1. Mitglieder der Delegiertenversammlung sind

a) die Delegierten der Landesgruppen,

b) die Mitglieder des Vorstandes,

c) bis zu acht zusätzliche Mitglieder als Fachreferentinnen oder Fachreferenten.

Ihre Amtszeit endet mit der Amtszeit des Vorstandes.

2. Die Delegiertenversammlung ist als oberstes Organ befugt, über alle dem Ver-

einszweck dienenden und der Satzung entsprechenden Fragen zu entscheiden. 

Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Beratung und Verabschiedung von Anträgen in allen dem Vereinszweck die-

nenden Angelegenheiten,

b) Beschlussfassung über Haushaltsplan, Mitgliedsbeiträge, Satzungsänderun-

gen und Einrichtungen von Fachreferaten und Fachausschüssen,

c) Entlastung und Wahl des Vorstandes,

d)Wahl der Fachreferentinnen und Fachreferenten,

e) Wahl von zwei Kassenprüferinnen oder -prüfern,

f ) Verleihung der Ehrenmitgliedschaft,

g) Auflösung des Vereins.

3. Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 

Stimmberechtigten anwesend ist. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stim-

menmehrheit der Anwesenden. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Die als

Fachreferentinnen oder Fachreferenten gewählten zusätzlichen Mitglieder sind

bei Wahlen nicht stimmberechtigt.

Für Satzungsänderungen, die Einrichtung und Auflösung von Fachreferaten ist 

eine Zweidrittelmehrheit und für die Auflösung des Vereins eine Dreiviertel-

mehrheit erforderlich. 

Ist eine Delegiertenversammlung nicht beschlussfähig, so hat der Vorstand 

binnen eines Monats eine zweite Versammlung mit der gleichen Tagesordnung

unter einer Ladungsfrist von zwei Wochen einzuberufen. Diese zweite Ver-

sammlung ist auf jeden Fall beschlussfähig, worauf in der Ladung hinzuweisen

ist.

4. Die Delegiertenversammlung tritt in der Regel zweimal jährlich zusammen und

wird von der/dem geschäftsführenden Vorsitzenden des Grundschulverbandes

geleitet. Der Vorstand lädt hierzu spätestens vier Wochen vorher schriftlich

ein. Die Tagesordnung und die Anträge müssen den Mitgliedern der Delegier-

tenversammlung spätestens zwei Wochen vorher schriftlich zugegangen sein.

Über jede Delegiertenversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das von

einem Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen ist.

Eine außerordentliche Delegiertenversammlung muss einberufen werden

a) auf Beschluss des Vorstandes, 

b) auf Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Delegiertenver-

sammlung.

5. Alle Mitglieder können Anträge an die Delegiertenversammlung stellen. Die

Delegiertenversammlung erlässt im übrigen eine Wahl- und Geschäftsordnung. 

Satzung

§ 7 Delegiertenversammlung

1. Die Mitglieder sind zur Zahlung von Beiträgen an den Verein verpflichtet. Bei-

tragshöhe, Ermäßigungen, Befreiungen und Fälligkeit werden von der Delegier-

tenversammlung beschlossen.

1. Der Grundschulverband gliedert sich in Landesgruppen, die aus den Mitglie-

dern der jeweiligen Bundesländer bestehen.

2. Organe des Grundschulverbandes sind

a) die Delegiertenversammlung

b) der Vorstand.

1. Die Mitglieder eines Bundeslandes bilden die Landesgruppe. Wenn bei einem

Mitglied Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Bundesländern liegen,

bestimmt das Mitglied seine Zugehörigkeit zu einer der  beiden Landesgrup-

pen: Im Ausland wohnende und/oder arbeitende Mitglieder können sich von 

einer Landesgruppe ihrer Wahl aufnehmen lassen.

2. a) Die Landesgruppenversammlung wählt alle vier Jahre den Landesgruppen-

vorstand sowie eine/einen Delegierte/n für die Delegiertenversammlung und

Ersatzdelegierte. Delegierte und Ersatzdelegierte sollen Mitglieder der jewei-

ligen Landesgruppenvorstände sein. Wählbar sind nur natürliche Personen 

als Einzelmitglieder.

b) Der Landesgruppenvorstand entspricht hinsichtlich Anzahl seiner Mitglieder

und Aufgabenbereiche den Beschlüssen der Landesgruppenversammlung.

3. Der Landesgruppenvorstand soll einmal jährlich zu einer Landesgruppenver-

sammlung einladen. Außerdem können Regional-Fachgruppenversammlungen

stattfinden. Aufgaben der Landesgruppenversammlung und des Landesvorstan-

des sind u.a.:

a) die Interessen, Beschlüsse und Aufgaben des Grundschulverbandes nach 

Maßgabe der Satzung auf Landesebene wahrzunehmen;

b) die Verbindung zu den Mitgliedern zu pflegen;

c) die bundesweite Arbeit des Grundschulverbandes anzuregen und zu 

fördern.

4. Der Landesgruppenvorstand erhält für die Arbeit in der Landesgruppe im Rah-

men des Gesamthaushaltes finanzielle Mittel zur eigenen Verfügung. Diese 

Mittel errechnen sich aus einem von der Delegiertenversammlung festzulegen-

den Grundbetrag und einem weiteren Anteil entsprechend der Mitgliederzahl 

der Landesgruppe. Bei besonderen Aktivitäten können gesonderte Zuwendun-

gen gewährt werden.

5. Die Landesgruppen können sich eigene Wahl- und Geschäftsordnungen geben,

die sich an den Ordnungen des Grundschulverbandes orientieren sollen.

§ 4 Beiträge und Spenden

§ 5 Gliederung und Organe

§ 6 Landesgruppen
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�

Einsenden an: Grundschulverband e.V. · Niddastraße 52 · 60329 Frankfurt/Main

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Grundschulverband e.V.

Als Mitglied erhalte ich jährlich zwei neue Mitgliedsbände aus der Reihe „Bei-

träge zur Reform der Grundschule“ sowie die 32-seitige Vierteljahreszeitschrift

„Grundschule aktuell“ jeweils nach Fertigstellung kostenfrei zugesandt.

Den angekreuzten Betrag

� Jahresmitgliedsbeitrag 55,- DD
� Ermäßigter Beitrag (bitte belegen!) 33,- DD

(für Studierende, Arbeitslose, Lehramtsanwärter/innen, sowie 

für Teilzeitbeschäftigte in den neuen Ländern)

� Förderbeitrag, mindestens 33,- DD
(keine Mitgliedsbände – nur Zeitschrift)

(für Pensionäre, die weiterhin aktuell informiert werden wollen und andere 

Förderer, die die Arbeit des Grundschulverbandes unterstützen möchten.)

� zahle ich nach Erhalt der Jahresrechnung

� zahle ich per Bankeinzug vom Konto

Nr. _____________________________ Blz ____________________________

bei _____________________________________________________________

Für Ihren Beitritt zum Grundschulverband e.V. 

halten wir folgendes Werbeangebot für Sie bereit: 

(Bitte nur eine der beiden Möglichkeiten ankreuzen!)

� Als neues Mitglied im Grundschulverband e.V. 

wünsche ich mir den Band als Aufnahmegeschenk.

� Oben genanntes Mitglied habe ich für den Grundschulverband e.V.  

geworben. Als Werbeprämie senden Sie mir bitte 

den Band an folgende Anschrift:

Als Mitglied im Grundschulverband

… unterstützen Sie z.Z. mit

weiteren 11.000 Mitgliedern

die satzungsmäßigen (§2,1)

Kernaufgaben des Grund-

schulverbandes: „Die päda-

gogisch begründeten An-

sprüche der Kinder dieser

Schulstufe zu vertreten, die

Grundschulpädagogik weiter

zu entwickeln und die Stel-

lung der Grundschule im

öffentlichen Bildungswesen

zu verbessern.“

... erhalten Sie jährlich zwei

Bände der Buchreihe

„Beiträge zur Reform der

Grundschule“. 

... erhalten Sie viermal

jährlich die 32-seitige Mit-

gliederzeitschrift „Grund-

schule aktuell“ mit Bildungs-

politik, Forschung und Praxis.
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Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Datum und Unterschrift

Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Beitrittserklärung

E-Mail Telefon

1. Der Vorstand wird auf vier Jahre gewählt. Mitglieder des Vorstandes sind 

a) ein/e Vorsitzende/r

b) zwei stellvertretende Vorsitzende

c) der/die Schatzmeister/in

2. Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der/die Vorsitzende und die stell-

vertretenden Vorsitzenden.

3. Der Vorstand führt die Beschlüsse und Aufträge der Delegiertenversammlung 

durch und erledigt die laufenden Geschäfte des Grundschulverbandes. Im Rah-

men der durch die Delegiertenversammlung gegebenen Richtlinien und

Ermächtigungen handelt er dabei selbstständig. Er ist der Delegiertenver-

sammlung für seine gesamte Arbeit verantwortlich. Der Vorstand führt die

Geschäfte jeweils bis zur Neuwahl eines neuen Vorstandes fort.

4. Der Vorstand wird durch die/den Vorsitzenden oder bei Verhinderung durch

eine/n der stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Er ist beschlussfähig,

wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Seine Beschlüsse

fasst er mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden. Stimmengleich-

heit gilt als Ablehnung. Er tagt mindestens viermal im Jahr. Über jede 

Vorstandssitzung ist ein Protokoll anzufertigen, das von einem Vorstandsmit-

glied gegengezeichnet werden muss.

5. Der Grundschulverband richtet eine Geschäftsstelle ein und stellt hierfür befä-

higte Mitarbeiter/innen an. Die Leitung der Geschäftsstelle obliegt dem Vor-

stand im Rahmen der von der Delegiertenversammlung gefassten Beschlüsse,

Richtlinien und Empfehlungen.

6. Der Vorstand verantwortet die länderübergreifende Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu

rechnen u.a. die Herausgabe einer Mitgliederzeitschrift und der Schriftenreihe

„Beiträge zur Reform der Grundschule“ sowie die Organisation von Fachta-

gungen und Kongressen. Hierbei hat er sich an den Beschlüssen, Richtlinien und

Empfehlungen der Delegiertenversammlung zu orientieren.

7. Die Tätigkeit der Delegierten und des Vorstandes ist ehrenamtlich. Auslagen 

und Aufwendungen können erstattet werden. Nähere Bestimmungen über Ver-

fahrensfragen, einschließlich Neuwahl und Abwahl von Vorstandsmitgliedern,

werden in einer von der Delegiertenversammlung zu beschließenden Wahl-

und Geschäftsordnung geregelt.

Für die Auflösung des Vereins muss eine gesonderte Delegiertenversammlung

einberufen werden. Bei Auflösung, Aufhebung oder Wegfall der Gemeinnützigkeit

des Vereins fällt das Vermögen des Grundschulverbandes an eine Körperschaft des

öffentlichen Rechts oder an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es

entsprechend den in dieser Satzung niedergelegten Zielen des Vereins zu

steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden hat. Die Delegiertenversammlung

beschließt hierüber mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Beschluss darf erst nach

Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

In dieser Fassung beschlossen von der Delegiertenversammlung am 22.11.2008

§ 8 Vorstand

§ 9 Auflösung

Satzung


